
Marktgemeinde Auersthal Hauptstraße 88, 2214 Auersthal Pol. Bezirk Gänserndorf, NÖ 
 

Benützungsvorschriften für den Gemeindesaal  
1) Vor jeder Veranstaltung ist vom Veranstalter eine verantwortliche Person zu nennen, die den Schlüssel für den Gemeindesaal übernimmt und gegenüber der Marktgemeinde Auersthal die Verantwortung für alle Vorgänge in Zusammenhang mit der gegenständlichen Veranstaltung trägt.  2) Der Saal wird seitens der Marktgemeinde Auersthal durch die Schlüsselübergabe von Margot Klug oder Gerlinde Schulz an den Veranstalter übergeben und nach der Veranstaltung mit der Retournierung des Schlüssels auch wieder zurück übernommen. Bitte nehmen Sie rechtzeitig vor der Veranstaltung in der Zeit von Montag bis Freitag von 09:00 bis 12:00 Uhr telefonischen Kontakt mit Margot Klug (+43(0) 676 5419671) oder Gerlinde Schulz (+43(0) 676 3129849) auf.  3) Die Marktgemeinde Auersthal ist bemüht, den Saal in tadellosem Zustand zu übergeben. Allenfalls vor der Veranstaltung vorhandene Schäden oder Mängel sind zu protokollieren, um nachfolgende Diskussionen zu vermeiden. Bitte weisen Sie die Vermieterin unverzüglich darauf hin.  4) Der Saal ist für die jeweilige Veranstaltung vom Veranstalter selbst entsprechend zu adaptieren (Sessel, Tische etc.).  5) Alle Einrichtungsgegenstände sind sorgsam und schonend zu behandeln.  6) Hinsichtlich der Verwendung von elektronischen Geräten wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass von der Vermieterin keinerlei Haftung für etwaige Schäden übernommen wird. Weiters wird in diesem Zusammenhang festgestellt, dass der Veranstalter für eventuell nachfolgend auftretende Schäden an der elektrischen Anlage des Saales haftbar gemacht wird.  7) Für die Müllentsorgung hat der Veranstalter selbst zu sorgen. Nötigenfalls nehmen Sie bitte mit dem Gemeindeabfallverband in Hohenruppersdorf Kontakt auf.  8) Bei Buffetbetrieb können die Einrichtungen wie Kühlraum, Essensausgabe und Geschirrspüler benützt werden.  9) Für im Zuge der Veranstaltung aufgetretene Beschädigungen ist der Veranstalter haftbar und diese sind spätestens bei der Rückgabe des Saalschlüssels an Margot Klug oder Gerlinde Schulz zu melden. Gegebenenfalls sind diese Schäden vom Veranstalter zu ersetzen.  10) Gem. §13 des Tabakgesetzes besteht in öffentlichen Räumlichkeiten und somit im gesamten Gebäude Rauchverbot. Allfällige Strafen wegen Nichteinhaltung dieses Gesetzes gehen zu Lasten des Veranstalters.  



Tel.: +43(0) 2288 2246, Fax: +43(0) 2288 22466, E-Mail: gemeinde@auersthal.at, www. auersthal.at DVR 095095, UID: ATU16220300, Bankverbindung: IBAN AT793203900000000018  Parteienverkehr: Mo: 08:00 bis 11:30 Uhr, Di: 08:00 bis 11:30 und 13:30 bis 16:30 Uhr, Mi: 08:00 bis 11:30 und 13:30 bis 18:00 Uhr, Do: kein Parteienverkehr, Fr: 08:00 bis 12:00 Uhr  Sprechstunden des Bürgermeisters Ing. Erich Hofer: Mi: 10:00 bis 11:30 und 16:00 bis 18:00 Uhr,  Fr: nach telefonischer Vereinbarung Sprechstunde der Vizebürgermeisterin Mag. Michaela Schneider: Di: 15:00 bis 16:00 Uhr  

11) Wünsche, die die Heizungs- und Lüftungsanlage betreffen, sind mit dem Gemeindearbeiter Erich Vock abzuklären. Eigenmächtige Manipulationen sind untersagt.  12) Tarife (Miete inkl. Vor- und Endreinigung): 
o Stundenweise (pro Stunde) ......................................................................... 20 € 
o Halbtagsveranstaltungen (max. 5 Stunden) ohne Buffetbetrieb ................ 100 € 
o Halbtagsveranstaltungen (max. 5 Stunden) mit Buffetbetrieb ................... 170 € 
o Ganztags- oder Abendveranstaltungen ohne Buffetbetrieb ...................... 300 € 
o Ganztags- oder Abendveranstaltungen mit Buffetbetrieb ......................... 350 € 
o Die Miete und Reinigung der Tischtücher erfolgt nach Aufwand,  zuzüglich 12 € Bearbeitungsgebühr. 
o Benützung von Geschirr und Gläsern .......................................................... 40 € Bei Buffetbetrieb ist die Benützung von Geschirr und Gläsern inkludiert. 
o Benützung der Lautsprecheranlage ............................................................ 20 €  13) Die angeführten Gebühren sind nach der Rückgabe des Saalschlüssels an Margot Klug oder Gerlinde Schulz, welche spätestens bis 18:00 Uhr des nachfolgenden Tages zu erfolgen hat, im Gemeindeamt zu entrichten.      Auersthal, am   ……………………….....   Für den Veranstalter                                                                         Für die MG Auersthal      ………………………………………….…..                                                        ………………………………………….…..  


